


 

Seite 2 von 2 die Vergütung weiterhin das Signal an die beteiligten Leistungserbringer gesetzt werden, mög-

lichst viele Personen zu impfen.  

 

Die Vergütung einer Corona-Schutzimpfung setzt eine ausreichende und zweckmäßige Impfbe-

ratung vor allem bei bislang Ungeimpften voraus. Für die Abrechnung und Vergütung von 

Corona-Schutzimpfungen sind die Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) an-

zuwenden, die hierzu das Nähere regelt (vgl. § 6 Absatz 6 Coronavirus-Impfverordnung). Dem-

nach sind Leistungserbringer verpflichtet, die zu impfende Person über die Vorteile und Risiken 

der Impfung vorab zu informieren. Darüber hinaus bieten die für die Abrechnung und Vergü-

tung der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen 

(KVen) für Patientinnen und Patienten regelhaft Beschwerdemöglichkeiten, falls diese im Vor-

feld einer Corona-Schutzimpfung nicht oder nicht in ausreichendem Umfang beraten worden 

wären.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 




